
Bankverbindung: 

IBAN: DE87 6505 0110 0048 0003 23 

BIC: SOLADES1RVB 

 

  

 
 

Antrag auf Anerkennung nach § 45a SGB XI/UstA-VO BW 
 

1. Antragsteller (rechtsfähiger Träger des Angebots/der Initiative) 

Name des Anbieters/Trägers 

 

Anschrift (Straße und Hausnummer, PLZ und Ort) 

 

Ansprechperson des Trägers 

 

Telefonnummer E-Mail-Adresse 

  

 

2. Angebot (Angaben werden veröffentlicht auf  

Bezeichnung/ Name des Angebots 

 

Ansprechperson für Kunden Telefonisch für Kunden zu erreichen unter  

  

Einzugsgebiet im Landkreis Einzugsgebiet außerhalb des Landkreises 

  

Bei Gruppenangebot: 

Häufigkeit des Angebots (Wochentage) und Dauer 

Bei Gruppenangebot: 

Wo findet das Angebot statt (Adresse)? 

  

Landratsamt Ravensburg, Postfach 19 40, 88189 Ravensburg 

 
 
 

 

Stabsstelle Sozialplanung und 

Bildungsmanagement 

 

Ansprechpartner/in: Roswitha Pohnert 

Tel: 0751 85-3141 

Fax: 0751 85-773141 

Mail: r.pohnert@rv.de 

 

Kreishaus II 

Raum E101,Gartenstraße 107, Ravensburg 

 

Aktenzeichen:  

Ihr Schreiben vom/AZ:  

Datum: 23.01.2025 
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Preis des Angebots pro Stunde oder Preis des Angebots pro 

Veranstaltung/Betreuungsnachmittag 

  

Angebot eines Fahrdienstes      

 

  Ja      

  Nein  

Wenn ja:   

 Anfahrt und Abfahrt zur betreuten Person   

 Abholdienst zur Gruppe/zum Angebot    

 Fahrten für bzw. mit der betreuten Person 

 

Preis __________     pro km       Einsatz 

Preis __________     pro km       Einsatz 

Preis __________     pro km       Einsatz 

 

 Keine zusätzlichen   

    Kosten 

 

 

Bei dem Angebot handelt es sich um: (hier nur 1 Nennung möglich) 

 Betreuungs- und Entlastungsangebote im häuslichen Bereich, ehrenamtlich getragen (§ 6 Abs. 

1 UstA-VO) 

 Betreuungs- und Entlastungsangebote in Gruppen, ehrenamtlich getragen (§ 6 Abs. 1 UstA-VO) 

 Betreuungs- und Entlastungsangebote in Gruppen, mit beschäftigtem Personal (§ 6 Abs. 2 

UstA-VO) 

 Serviceleistungen für haushaltsnahe Dienstleistungen, mit beschäftigtem Personal (§ 6 Abs. 2 

UstA-VO) 

 

3. Zielgruppe (Mehrfachnennungen möglich) 

Zielgruppe des Angebotes sind pflegebedürftige Personen mit 

    körperlichen Beeinträchtigungen    

  kognitiven Beeinträchtigungen     

  psychischen Beeinträchtigungen 

 pflegende Angehörige und vergleichbar Nahestehende in ihrer Eigenschaft als Pflegende 

 

Das Angebot richtet sich an 

 Erwachsene 

 Kinder/Jugendliche 

 

 

4. Im Angebot verantwortliche Personen 

Die Anleitung und Begleitung der eingesetzten Personen wird erbracht durch 

Fachkraft (Vor- und Nachname) 

 

Qualifikation (Nachweis bitte beifügen) 

 

Beschäftigungsverhältnis, Anstellungsumfang 
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Nur für Angebote nach § 6 Abs. 1 UstA-VO auszufüllen:  

 

Die Beaufsichtigung und Betreuung der Pflegebedürftigen und die beratende Unterstützung 

der Angehörigen wird erbracht durch: 

 

 

Personenanzahl: 

 ehrenamtliche Engagierte (nur mit Erstattung des tatsächlichen Aufwandes)  

 aus der Bürgschaft Tätige (Aufwandsentschädigung in den Grenzen des § 3 Nr. 26 EStG)  

 Mitarbeiter aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr, Bundesfreiwilligendienst u. a.  

Die ehrenamtlich Engagierten und aus der Bürgerschaft Tätigen können freiwillig Schulung in Anspruch 

nehmen. 

 

 

Nur für Angebote nach § 6 Abs. 2 UstA-VO auszufüllen  

 

Betreuungsgruppen mit beschäftigtem Personal oder Serviceangebote für haushaltsnahe 

Dienstleistungen (nach § 6 Absatz 2 UstA-VO) werden erbracht durch: 

 

 

Personenanzahl: 

 angestellte Mitarbeiter/innen (unter Berücksichtigung des Mindestlohnes)  

 Mitarbeiter aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr, Bundesfreiwilligendienst u. a.  

 
Die angestellten Mitarbeiter sind bzw. werden für ihre Tätigkeit ausreichend qualifiziert 

(Mindestumfang von 40 Unterrichtsstunden). 

  

 

5. Eignung der eingesetzten Personen: 

 Die eingesetzten Personen sind für ihre Tätigkeiten persönlich geeignet.  

 

6. Räumlichkeiten (für Angebote in Gruppen) 

 Für das Angebot stehen angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung 

 

7. Versicherungsschutz 

 Ein angemessener Versicherungsschutz für entstehende Schäden liegt vor.  

 

Das Landratsamt Ravensburg weist darauf hin, dass dort als zuständiger Behörde gemäß 

§ 11 UstA-VO eine Übersicht der in ihrem Zuständigkeitsbereich anerkannten Angebote 

zur Unterstützung im Alltag geführt wird. Diese Übersicht wird öffentlich zur Verfügung 

gestellt (siehe Abs. 2). Ferner wird auf die Verpflichtung des Landkreises zur Weitergabe 

der erforderlichen Daten an die Landesverbände der Pflegekassen hingewiesen.  
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Wir beantragen für das aufgeführte Angebot eine Anerkennung nach § 45a SGB XI.  

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt. Entsprechende Nachweise werden auf Anforderung 

vorgelegt. 

 

 

 

 

    
Ort, Datum  Unterschrift 

    

 

 

Anlage: 

Konzept zur Qualitätssicherung mit Angaben: 

• Zu Inhalte und Leistungen 

• Zum Verhältnis der Anzahl der Betreuenden zur Anzahl der Betreuten 

• Zu Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit des Angebots 

• Zu Maßnahmen der Qualitätssicherung (mit Angaben zur Grundqualifizierung der 

eingesetzten Personen,  

zu regelmäßigen Schulungen, zur fachlichen Begleitung und zum Zeitplan der Umsetzung) 

• Zu Preisen 

Nachweis der Qualifizierung der Fachkraft (Kopie des Zertifikates) 

 


